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Norm

DBAbk Belgien 1973 Art23 Abs1 Z2;

DBAbk China 1992 Art24 Abs2 litb;

DBAbk CSSR 1979 Art23 Abs2 litb;

DBAbk Deutschland 2002 Art23 Abs2 litb;

DBAbk Frankreich 1994 Art23 Abs2 litb;

DBAbk Großbritannien 1970 Art24 Abs2;

DBAbk Italien 1985 Art23 Abs3 lita;

DBAbk Malaysia 1990 Art22 Abs2 litb;

DBAbk Niederlande 1971 Art24 Abs4;

DBAbk Polen 1975 Art23 Abs2;

DBAbk Schweiz 1975 Art23 Abs2 idF 1995/161;

DBAbk Spanien 1967 Art24 Abs1 litb idF 1995/709;

DBAbk Südafrika 1997 Art23 Abs1 litb;

DBAbk Ungarn 1976 Art22 Abs2;

DBAbk USA 1998 Art22 Abs3 lita;

EStG 1988;

VwRallg;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2013/15/0249 E 30. April 2015 Besprechung in: SWI 4/2015, S 168 - 177;

Rechtssatz

Wie der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 20. April 1999, 99/14/0012, ausgeführt hat, liegt es in der Hand der

Vertragsparteien eines Doppelbesteuerungsabkommens, bis zu welchem Ausmaß sie das Ziel der Vermeidung von

Doppelbesteuerungen verwirklichen wollen. Auch ein Rechtsvergleich zeigt, dass ein Anrechnungsvortrag für

ausländische Quellensteuern regelmäßig nur in jenen Staaten gewährt wird, in denen er gesetzlich ausdrücklich

vorgesehen ist (vgl. Vogel, Doppelbesteuerungsabkommen5, 2008, Art. 23 Rz. 154), während er sonst von der Judikatur

verneint bzw. die tatsächliche Besteuerung der betreFenden Einkünfte im Ansässigkeitsstaat im Veranlagungsjahr

verlangt wird (vgl. etwa für Deutschland zu § 34c d EStG: BFH vom 26. Oktober 1972, I R 125/70, wonach

Anrechnungsüberhänge auch nicht über Billigkeitsmaßnahmen berücksichtigt werden; für Frankreich:Wie der
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Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 20. April 1999, 99/14/0012, ausgeführt hat, liegt es in der Hand der

Vertragsparteien eines Doppelbesteuerungsabkommens, bis zu welchem Ausmaß sie das Ziel der Vermeidung von

Doppelbesteuerungen verwirklichen wollen. Auch ein Rechtsvergleich zeigt, dass ein Anrechnungsvortrag für

ausländische Quellensteuern regelmäßig nur in jenen Staaten gewährt wird, in denen er gesetzlich ausdrücklich

vorgesehen ist vergleiche Vogel, Doppelbesteuerungsabkommen5, 2008, Artikel 23, Rz. 154), während er sonst von der

Judikatur verneint bzw. die tatsächliche Besteuerung der betreFenden Einkünfte im Ansässigkeitsstaat im

Veranlagungsjahr verlangt wird vergleiche etwa für Deutschland zu Paragraph 34 c, d EStG: BFH vom 26. Oktober 1972,

römisch eins R 125/70, wonach Anrechnungsüberhänge auch nicht über Billigkeitsmaßnahmen berücksichtigt werden;

für Frankreich:

Conseil d'Etat vom 11. Juli 1991, Nr. 57391). Dazu wird im OECD-Musterkommentar (2010) festgehalten, dass manche

Staaten die Möglichkeit eines Vortrags nicht verbrauchter Steueranrechnungsbeträge in Erwägung ziehen oder sogar

umgesetzt haben (Art. 23 B Rz. 66), es besteht diesbezüglich aber weder eine einheitliche Staatenpraxis noch eine aus

den Abkommen resultierende VerpJichtung. Der Verwaltungsgerichtshof sieht sich daher durch den gegenständlichen

Beschwerdefall nicht veranlasst, von der bereits im zitierten Erkenntnis vom 20. April 1999 dargelegten Ansicht

abzugehen, dass bei fehlender Steuerbelastung im Jahr der Erfassung der ausländischen Einkünfte in Österreich keine

Anrechnung ausländischer Steuern erfolgen kann, und zwar auch nicht in Folgejahren, weil in Folgejahren nicht mehr

dieselben, sondern andere Einkünfte erfasst werden.Conseil d'Etat vom 11. Juli 1991, Nr. 57391). Dazu wird im OECD-

Musterkommentar (2010) festgehalten, dass manche Staaten die Möglichkeit eines Vortrags nicht verbrauchter

Steueranrechnungsbeträge in Erwägung ziehen oder sogar umgesetzt haben (Artikel 23, B Rz. 66), es besteht

diesbezüglich aber weder eine einheitliche Staatenpraxis noch eine aus den Abkommen resultierende VerpJichtung.

Der Verwaltungsgerichtshof sieht sich daher durch den gegenständlichen Beschwerdefall nicht veranlasst, von der

bereits im zitierten Erkenntnis vom 20. April 1999 dargelegten Ansicht abzugehen, dass bei fehlender Steuerbelastung

im Jahr der Erfassung der ausländischen Einkünfte in Österreich keine Anrechnung ausländischer Steuern erfolgen

kann, und zwar auch nicht in Folgejahren, weil in Folgejahren nicht mehr dieselben, sondern andere Einkünfte erfasst

werden.
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